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Antrag auf Familienbonus 
 

o Hiermit bestätige ich, dass mein Kind die Schulpflicht noch nicht abgeschlossen hat. 

Bitte Rückseite beachten! 

Datenschutzerklärung: 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung dieses Antrags verarbeitet werden. Ich stimme zu, 

dass die Marktgemeinde die Richtigkeit der angegebenen Daten in elektronischen Registern (z.B. Melderegister) 

überprüft (§ 17 Abs. 2 E-Government-Gesetz). Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Marktgemeinde 

Wöllersdorf-Steinabrückl. Es ist mir bekannt, dass es für die Administration der auf diesem Formular beschriebenen 

Anwendung der Marktgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl erforderlich ist, personenbezogene Daten von den am 

Formular angeführten Personen zu verarbeiten und zu speichern. Verarbeitet werden neben den oben angeführten 

Daten möglicherweise zusätzlich auch weitere Daten im Bereich Leistungserbringung, Zahlung und Buchhaltung. Diese 

Daten werden von der Marktgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl für keinen anderen Zweck als den oben genannten 

verwendet. Die verarbeiteten Daten werden sieben Jahre nach Auszahlung der Förderung gelöscht. Mir ist bekannt, dass 

mir aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zustehen. Mir ist bekannt, dass ich mich zur Ausübung 

meiner Rechte sowie bei allen Fragen zum Datenschutz sowohl an die Marktgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl, ihren 

Datenschutzbeauftragten Dipl.Ing. Dieter Zoubek CMC sowie an die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) wenden kann. 

Angaben zum/zur Antragsteller/in 

Vor- und Familienname 

Erziehungsberechtigte(r): 

 

Hauptwohnsitz: 

Straße/Hausnummer: 

PLZ/Ort: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

Angaben zum Kind 

Vor- und Familienname 
Kind: 

 

Geburtsdatum:  

 
 
Hauptwohnsitz 

Straße/Hausnummer: 

PLZ/Ort: 

hauptgemeldet seit:  

 

mailto:gemeinde@woellersdorf-steinabrueckl.gv.at
http://www.woellersdorf-steinabrueckl.gv.at/
http://www.dsb.gv.at/
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Allgemeine Informationen: 

Als familien- und kinderfreundliche Gemeinde möchten wir eine finanzielle Unterstützung bieten. Entsprechend des 

Gemeinderatsbeschlusses vom 28.11.2023 werden Familien mit Kindern im Alter von 0-15 Jahren (bzw. bis zur Vollendung 

der Schulpflicht) jährlich mit einem Familienbonus gefördert. Die Förderung soll dabei helfen, Familien zu entlasten.  

Förderkonditionen: 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.11.2023 auf den Antrag des Bürgermeisters hin ein VP-Familienpaket für 

Wöllersdorf-Steinabrückl, insbesondere einen jährlichen Familienbonus in Höhe von € 120,00, pro Kind im Alter von 0-15 

Jahren bzw. bis zur Vollendung der Schulpflicht beschlossen (€ 10,00 pro vollem Kalendermonat, in welchem Ihr Kind im 

Gemeindegebiet Wöllersdorf-Steinabrückl hauptgemeldet ist). Die Förderung ist eine freiwillige Leistung der 

Marktgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl und gilt solange, bis die Jahresinflation des aktuell letztgültigen, durch die 

Statistik Austria veröffentlichen, Verbraucherpreisindex (VPI) für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr eine maximale 

Steigerungsrate von 3,0%-Punkten erreicht hat. Die Förderung erlischt, sobald kein Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet 

mehr besteht oder Ihr Kind das 15. Lebensjahr (bzw. die Schulpflicht) vollendet hat. Rechtsanspruch auf Gewährung der 

Förderung besteht nicht. 

Wer kann eine Förderung in Anspruch nehmen? 

Der Familienbonus kann von all jenen Eltern bzw. Obsorge berechtigten in Anspruch genommen werden, deren Kinder im 

genannt en Zeitraum ihren Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet Wöllersdorf-Steinabrückl hatten. 

Förderabwicklung: 

Der Familienbonus ist einmal jährlich in einer unserer Bürgerservicestellen zu beantragen. Pro Kind ist ein Antragsformular 

einzureichen. Der Familienbonus wird in zwei Perioden (halbjährlich; Jänner-Juni, Juli-Dezember) im jeweils auf die 

Periode folgenden Monat in Form von Gemeindegutscheinen ausbezahlt und kann höchstens für die aktuelle sowie die 

vorangegangene Periode (bis zum 15. Jänner oder 15. Juli) beantragt werden. Eine Beantragung über die vorangegangene 

Periode hinaus ist nicht zulässig. 

Nach entsprechender Prüfung wird der bewilligte Bonus dem Antragssteller in Form von Gemeindegutscheinen 

ausbezahlt und nachweislich an den angegebenen Hauptwohnsitz zugestellt. 
 

Datum: 
 

Name, Unterschrift: 

 

Von der Marktgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl auszufüllen 

Behördenvermerk: 

o Meldedaten überprüft 

 

Hauptgemeldet seit (Monat/Jahr): 

 

____________________________ 

Hauptgemeldet bis: 

 

____________________________ 

o ggfs. Schulbesuchsbestätigung für 
9. Schuljahr 

Rundsiegel, Kurzzeichen: 
1. Periode 

   € 

ausgegeben am: 

2. Periode 

€ 

ausgegeben am: 
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